
Vor dem Ausweis des Jahresergebnisses eines Unternehmens oder
eines Konzerns wird in der Erfolgsrechnung das Ergebnis vor
Steuern um den Steueraufwand oder mögliche Steuererstattungs-
beträge korrigiert, woraus sich das Ergebnis nach Steuern ergibt.
Weiter berichtigt um Minderheitenanteile bildet das Konzerner-
gebnis schließlich die Ausgangsgröße vieler bilanzanalytischer
und ebenso kapitalmarktrelevanter Kennzahlen, z. B. der nach
IFRS1 und US-GAAP geforderten earnings per share Angaben, die
durch die Berücksichtigung latenter Steuern in der Erfolgsrech-
nung tangiert werden.2

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit Blick auf die Erfolgser-
mittlung nach HGB, IFRS oder US-GAAP der in der Handelsbi-
lanz ausgewiesene Ertragsteueraufwand ursprünglich nur aus dem
zu versteuernden Einkommen respektive aus der Steuerbilanz ab-
geleitet wird. Regelmäßig wird es auf Grund unterschiedlicher An-
satz- und Bewertungsvorschriften und einer vielfach damit ver-
bundenen unterschiedlichen Periodisierung von Aufwendungen
und Erträgen zu Differenzen zwischen den Erfolgsgrößen in den
beiden genannten Rechenwerken kommen. Demzufolge muss der
nach der Steuerbilanz ermittelte Ertragsteueraufwand nicht not-
wendigerweise mit dem ausgewiesenen Jahreserfolg der Handels-
bilanz korrespondieren.3

Der Versuch, die Ertragsteuerbelastung eines Unternehmens mit
Hilfe eines Blicks in seine handelsrechtliche Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) festzustellen, schlägt somit regelmäßig fehl; es
würden – bei unverändertem Steuersatz – in manchen Jahren viel
zu hohe, in anderen Jahren viel zu niedrige Steuerquoten ausge-
wiesen.

Die vorliegenden Ausführungen stellen nunmehr dar, wie dem
Themenbereich der latenten Steuerabgrenzung sowohl in der na-
tionalen als auch in der internationalen Rechnungslegung begeg-
net wird.

1. Theoretisches Grundkonzept

Mit Hilfe eines (latenten) Steuerabgrenzungspostens soll eine
Kongruenz zwischen dem tatsächlichen, aus der steuerrechtlichen
Erfolgsgröße abgeleiteten Ertragsteueraufwand des Geschäftsjah-
res (und früherer Geschäftsjahre) und einem dem handelsrechtli-
chen Erfolg entsprechenden fiktiven Steueraufwand hergestellt

werden, um einen möglichst genauen Einblick in die Steuerbelas-
tung des Unternehmens oder des Konzerns zu ermöglichen.4 Die-
sen Zusammenhang verdeutlicht vereinfacht Abbildung 1:

Eine vollständige Kongruenz zwischen Handelserfolg und
Steuerausweis kann und soll jedoch nicht erreicht werden.5 Diese
Tatsache liegt darin begründet, dass das Instrument der latenten
Steuern einen Ausgleich solcher Differenzen zwischen dem han-
delsbilanziellen (reporting income) und dem steuerlichen Gewinn
(tax income) ausschließt, die zwar in einer Periode entstehen, aber
in den Folgeperioden nicht mehr kompensiert werden (sog. perma-
nente Differenzen).

Wird bei der Abgrenzung latenter Steuern nur auf solche Diffe-
renzen abgestellt, die sowohl erfolgswirksam entstanden sind als
auch erfolgswirksam aufgelöst werden,6 handelt es sich um die
GuV-orientierte Sichtweise (timing Konzept), bei der eine eindeu-
tige Fokussierung auf die temporären Differenzen erfolgt. Eine
Abgrenzung latenter Steuern auf quasi-permanente Differenzen
wird im Zusammenhang mit der typischen HGB- bzw. GuV-orien-
tierten Abgrenzungsmethodik in der Literatur bisher weitgehend
abgelehnt.

Neben der Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung kann
jedoch auch ein Vergleich der nach handelsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgestellten Bilanz mit der Steuerbilanz erfolgen (bilanz-ori-
entierte Sichtweise bzw. temporary Konzept).7 Hierbei wird es re-
gelmäßig zu Differenzen bei einzelnen Bilanzpositionen kommen,
so dass auf den Unterschied zwischen dem handelsrechtlichen
Wertansatz (reporting base) und dem steuerrechtlichen Wertansatz
(tax base) einzelner Vermögenswerte und Schulden abzustellen ist.
Auf Differenzen, die sich im Zeitablauf wieder ausgleichen, sind
latente Steuern zu bilden,8 um einen richtigen Ausweis der Vermö-
genslage in der Bilanz zu erreichen.9 Steht im Rahmen der GuV-
orientierten Betrachtung der richtige Erfolgsausweis im Vorder-
grund, sollen nach der bilanzorientierten Sichtweise dagegen
Steuererstattungsansprüche und -verpflichtungen zum Bilanz-
stichtag richtig ausgewiesen werden. Im Zuge der Steuerabgren-
zung nach dem temporary Konzept spielt es keine Rolle, ob die be-
trachteten Differenzen erfolgswirksam entstanden sind und aufge-
löst werden. Lediglich auf permanente Differenzen sind auch nach
dieser Betrachtungsweise keine Steuerlatenzen zu bilden, wohl
aber auf quasi-permanente Unterschiede.10
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Nach beiden dargestellten Konzepten sind nicht alle Differenzen
zwischen dem tatsächlichen und dem fiktiven Ertragsteuerauf-
wand in der Gewinn- und Verlustrechnung respektive den handels-
rechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögens-
werten und Schulden in der Bilanz im Rahmen der Abgrenzung la-
tenter Steuern berücksichtigungsfähig. Der Ansatz latenter Steu-
ern hängt vom Charakter der zu Grunde liegenden Differenz ab.
Allgemein werden drei Arten von Erfolgsdifferenzen unterschie-
den:11

• temporäre Differenzen (timing differences),
• quasi-permanente Differenzen (temporary differences) und
• permanente Differenzen.
Temporäre Differenzen entstehen, wenn Aufwendungen und Erträ-
ge infolge abweichender handels- und steuerrechtlicher Gewinner-
mittlungsvorschriften zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Han-
dels- und Steuerbilanz erfasst werden. Es handelt sich um Ergeb-
nisunterschiede, „die sich in einem absehbaren Zeitraum wieder
umkehren“12. Zeitliche Abweichungen führen damit lediglich zu
unterschiedlichen Periodenerfolgen, nicht jedoch zu einem abwei-
chenden Totalerfolg. Typische Beispiele hierfür sind:
• unterschiedliche Abschreibungsmethoden oder 
• verschiedene Nutzungsdauern in Steuer- und Handelsbilanz,
• der Ansatz steuerlich nicht zulässiger Rückstellungen in der

Handelsbilanz,
• eine Bewertung zur Wertuntergrenze nach § 255 Abs. 2 HGB im

Rahmen der Herstellungskosten oder 
• eine nach der percentage of completion method vorgezogene

Gewinnrealisierung im nach internationalen Vorschriften aufge-
stellten Konzernabschluss.

Als quasi-permanent werden Differenzen bezeichnet, deren Um-
kehrung nicht in einem überschaubaren Zeitrahmen, sondern nach
sehr langer Zeit, gewöhnlich erst bei Veräußerung eines Vermö-
genswertes oder der Liquidation des Unternehmens, erfolgt.13 Zu
den quasi-permanenten Differenzen zählen z. B. allein handels-
rechtlich zulässige Abschreibungen auf nicht abnutzbare Anlage-
gegenstände wie Beteiligungen oder ein unterschiedlicher Wertan-
satz eines Grundstücks in Steuer- und Handelsbilanz.14

Permanente Differenzen bezeichnen Unterschiede zwischen
handels- und steuerrechtlichem Ergebnis bzw. Vermögensausweis,
die sich nicht ausgleichen. Sie entstehen z. B. dadurch, dass be-
stimmte Aufwendungen steuerrechtlich nicht als Betriebsausga-
ben anerkannt werden, wie etwa verdeckte Gewinnausschüttungen
nach § 8 Abs. 3 KStG, steuerlich nicht anerkannte Goodwillab-
schreibungen oder nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gem. § 4
Abs. 5 EStG. Auch steuerfreie Erträge stellen permanente Diffe-
renzen dar.15

Neben dieser grundsätzlichen Unterscheidung sollen nachfol-
gend kurz die einzelnen Ebenen, auf denen Differenzen zwischen
Steuer- und Handelsbilanz bzw. zu versteuerndem Einkommen
und handelsrechtlichem Erfolg entstehen, betrachtet werden.

Neben den bereits im Einzelabschluss zu berücksichtigenden
primären Differenzen sind auf Ebene des Konzernabschlusses zu-
sätzlich zur Abgrenzung latenter Steuern auf Bilanzierungs- und
Bewertungsunterschiede zwischen der HB I und der HB II16 auch
sekundäre latente Steuern auf Grund von Konsolidierungsmaß-
nahmen zu beachten.17 Zur Abgrenzung der latenten Steuern ist in
jedem Fall auf den Vergleich des handelsrechtlichen Konzernab-
schlusses (reporting base/reporting income) mit der Steuerbilanz
(tax base) respektive der steuerlichen Gewinnermittlung (tax inco-
me) abzustellen.

Da permanenten Differenzen im Rahmen der Abgrenzung la-
tenter Steuern keine weitere Beachtung zu schenken ist, verblei-
ben als Grundlagen der Steuerabgrenzung die temporären sowie
die quasi-permanenten Differenzen. Das temporary differences
Konzept sieht eine weiter reichende Abgrenzung vor als das timing
differences Konzept. Hauptursache hierfür ist, dass im Rahmen

des temporary differences Konzepts alle nicht permanenten Diffe-
renzen zwischen Handels- und Steuerbilanz berücksichtigt wer-
den. Das temporary differences Konzept umfasst folglich die Ab-
grenzung latenter Steuern nach dem timing differences Konzept.

Hinsichtlich der Berechnung der Steuerabgrenzungsbeträge un-
terscheidet man grundsätzlich zwei verschiedene Methoden:18 die
deferred method (Abgrenzungsmethode) und die liability method
(Verbindlichkeitenmethode).19

Die deferred method verfolgt das Ziel, den Steueraufwand der
Periode sachgerecht auszuweisen, so dass der „zum Zeitpunkt des
Entstehens der in die Berechnung der latenten Steuern einbezoge-
nen Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede“20 geltende Steu-
ersatz verwendet wird. Im Gegensatz dazu sind nach der liability
method Steuerlatenzen mit dem voraussichtlich zum Zeitpunkt
ihrer Umkehrung gültigen Steuersatz zu bewerten, weil bei dieser
Abgrenzungsmethodik weniger der Ausweis eines periodenge-
rechten Steueraufwands in der Gewinn- und Verlustrechnung als
vielmehr ein zum Bilanzstichtag zutreffender Ausweis der Vermö-
genswerte und Schulden erreicht werden soll. Versucht man, diese
Berechnungsmethoden den Konzepten zur Ermittlung latenter
Steuern zuzuordnen, ist dem temporary Konzept ausschließlich
die liability method zuzurechnen, während bei Anwendung des ti-
ming Konzepts grundsätzlich die beiden genannten Berechnungs-
methoden denkbar sind.

Während bei Anwendung der deferred method grundsätzlich
keine Anpassung bilanzierter Steuerlatenzen bei einer nachträgli-
chen Änderung des Steuersatzes erfolgt, muss diese nach der lia-
bility method rückwirkend bei den in der Vergangenheit gebilde-
ten Beträgen vorgenommen werden.

In Abhängigkeit von den angewandten Rechnungslegungsnor-
men schreiben die zu beachtenden Vorschriften regelmäßig eine
der beiden Methoden zur Ermittlung der Steuerlatenz vor, wobei
die weiteren Ausführungen zeigen werden, dass in erster Linie die
liability method Anwendung findet.

Nachfolgend werden die Vorschriften dargestellt, die bei der
Abgrenzung latenter Steuern im Jahresabschluss zu beachten sind.
Die Ausführungen konzentrieren sich auf einen Vergleich der Re-
gelungen nach HGB, IFRS und US-GAAP. Im Anschluss wird
DRS 10 dargestellt. Abschließend werden die Normen der vier be-
trachteten Regelungskreise anhand ausgewählter Kriterien synop-
tisch einander gegenübergestellt.

2. Ansatz und Bewertung latenter Steuern nach HGB

2.1 Rechtsgrundlagen, Ansatz und Ermittlung

Für den Einzelabschluss ist die Abgrenzung latenter Steuern in 
§ 274 HGB geregelt, der explizit zwischen aktiven und passiven
Steuerlatenzen unterscheidet. Permanente und nach der bisher 
h. M. auch quasi-permanente Abweichungen dürfen bei der Be-
messung der Steuerabgrenzung nicht berücksichtigt werden, da als
Grundvoraussetzung für den Ansatz eines Steuerabgrenzungspos-
tens das Vorliegen temporärer Differenzen gilt.

Weiterhin ist bei der Steuerabgrenzung darauf zu achten, ob ak-
tive oder passive latente Steuern vorliegen. Wenn der nach steuer-
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19 Vgl. ADS, a. a. O., § 274 Tz. 14, m. w. N.; Rogler, BFuP 2001, S. 420.
20 Müller, a. a. O., S. 187.
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rechtlichen Vorschriften ermittelte Erfolg (zunächst) niedriger ist
als der Erfolg laut Handelsbilanz, muss gem. § 274 Abs. 1 HGB
eine Rückstellung für passive latente Steuern gebildet werden; es
besteht eine Passivierungspflicht. Liegt dagegen (zunächst) der
steuerrechtliche Erfolg über dem der Handelsbilanz, hat der Bilan-
zierende ein Wahlrecht zum Ansatz eines aktiven Steuerabgren-
zungspostens. Dieser ist im Falle seiner Bildung mit einer Aus-
schüttungssperre verbunden.21

Latente Steuern sind dadurch charakterisiert, dass bestimmte
Geschäftsvorfälle in der Handels- und Steuerbilanz in unterschied-
lichen Abrechnungszeiträumen berücksichtigt werden und sich
über mehrere Perioden hinweg in gleicher Höhe auswirken, d. h.,
dass sich die Differenzen wieder kompensieren und demnach in
der Totalperiode keine Abweichungen mehr vorhanden sind. Nach
HGB folgt die Abgrenzung latenter Steuern der GuV-orientierten
Betrachtungsweise (timing differences Konzept).

Abbildung 2 stellt die zwei Hauptgruppen möglicher Ursachen
aus einzelgesellschaftlicher Sicht dar, die zu Abweichungen zwi-
schen dem handelsrechtlichen und dem steuerrechtlichen Erfolg
führen.

Obwohl Handels- und Steuerbilanz durch den Grundsatz der
Maßgeblichkeit miteinander verknüpft sind, ergeben sich nicht
selten erhebliche Differenzen zwischen beiden Rechenwerken.22

Diese beruhen zum einen darauf, dass Aktivierungs- und Passivie-
rungswahlrechte in der Handelsbilanz zu einer Aktivierungspflicht
bzw. einem Passivierungsverbot in der Steuerbilanz führen. Zum
anderen bestehen bei Bilanzansatz- und Bewertungsvorgängen in
der Handelsbilanz grundsätzlich weniger restriktive Vorschriften
und größere Ermessensspielräume als in der Steuerbilanz.

Bei der Abgrenzung latenter Steuern im Konzernabschluss wird
nach § 306 HGB nicht zwischen aktiven und passiven latenten
Steuern unterschieden.23 Der Ansatz latenter Steuern im handels-
rechtlichen Konzernabschluss folgt dem im Einzelabschluss anzu-
wendenden timing differences Konzept.24 Anders als nach dem
Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 2 HGB für den Einzelab-
schluss ist der Ansatz aktiver latenter Steuern auf die aus der Kon-
solidierung resultierenden Unterschiede nach § 306 HGB ver-
pflichtend. Ebenso wie im Einzelabschluss besteht für passive la-
tente Steuern ein Passivierungsgebot.

Die handelsrechtlichen Vorschriften schreiben kein bestimmtes
Verfahren zur Ermittlung latenter Steuern vor. Folglich kann eine
Berechnung entweder nach der Einzeldifferenzen- oder der Ge-
samtdifferenzenbetrachtung erfolgen. Bei der Einzeldifferenzen-
betrachtung wird die Steuerabgrenzung für jeden einzelnen Ge-
schäftsvorfall des abzuschließenden Geschäftsjahres, bei dem eine
temporäre Differenz aufgetreten ist, über die Betrachtungsperi-
oden errechnet und aufsummiert.25 Bemessungsgrundlage für die

Steuerabgrenzung nach der Gesamtdifferenzenbetrachtung ist
indes der Saldo aller zeitlichen Ergebnisunterschiede zwischen
Handels- und Steuerbilanz.26 Maßgebend ist der kumulierte Saldo
des Geschäftsjahres und aller noch in Betracht kommenden frühe-

Passivische latente Steuern Aktivische latente Steuern

Der Gewinn in der Handelsbilanz ist dem Gewinn in der Steuer-
bilanz zeitlich vorgelagert (Handelsbilanzgewinn zunächst höher
als Steuerbilanzgewinn); der Gewinnausweis in der Steuerbilanz
wird zeitlich nachgeholt.

Der Gewinn in der Steuerbilanz ist dem Gewinn in der Handels-
bilanz zeitlich vorgelagert (Steuerbilanzgewinn zunächst höher als
Handelsbilanzgewinn); der Gewinnausweis in der Handelsbilanz
wird zeitlich nachgeholt.

Der Aufwand in der
Steuerbilanz ist dem
Aufwand in der Handels-
bilanz zeitlich vorgelagert.

Der Ertrag in der
Handelsbilanz ist dem
Ertrag in der Steuerbilanz
zeitlich vorgelagert.

Der Aufwand in der
Handelsbilanz ist dem
Aufwand in der Steuer-
bilanz zeitlich vorgelagert.

Der Ertrag in der
Steuerbilanz ist dem
Ertrag in der Handelsbilanz
zeitlich vorgelagert.

Ursachen latenter Steuern

Abbildung 2: Ursachen latenter Steuern 

21 Vgl. § 274 Abs. 2 HGB. Vielfach wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass
es sich bei aktiven latenten Steuern um eine sog. Bilanzierungshilfe handelt; vgl.
Kußmaul, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 3. Aufl., München/Wien 2003,
S. 30 f.

22 Vgl. Rabeneck/Reichert, DStR 2002, S. 1366 ff.
23 Vgl. ADS, a. a. O., § 306 Tz. 6 ff.
24 Baetge/Kirsch/Thiele, a. a. O. (Fn. 16), S. 481, m. w. N.
25 Vgl. ADS, a. a. O, § 274 Tz. 19.
26 Vgl. Gröner/Marten/Schmid, WPg 1997, S. 481.
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ren Geschäftsjahre. Den einzelnen Ursachen für das Abweichen
der beiden genannten Erfolgsgrößen ist keine weitere Beachtung
zu schenken. Wohl aber muss eine Unterscheidung der Abwei-
chungsgründe im Rahmen der Bestimmung der Art der Differen-
zen (temporär, quasi-permanent, permanent) erfolgen. Bei einer
GuV-orientierten Betrachtungsweise ist eine Gesamtdifferenzen-
betrachtung zulässig und sachgerecht.27

2.2 Bewertung und Ausweis

Um die Höhe des Steuerabgrenzungspostens berechnen zu kön-
nen, muss die Bemessungsgrundlage mit dem maßgeblichen Steu-
ersatz multipliziert werden. Gemäß der Auslegung der Regelungen
in § 274 HGB wäre dabei auf die in der Zukunft geltenden Steuer-
sätze abzustellen, d. h. die Steuersätze, die zum Zeitpunkt der Um-
kehrung der temporären Ergebnisdifferenzen Gültigkeit haben.28

Für die Anwendung der liability method spricht die Tatsache, dass
nach § 274 HGB i. V. m. § 306 HGB für zukünftig zu erwartende
Steuerzahlungen eine Rückstellung anzusetzen und diese mit dem
voraussichtlichen Erfüllungsbetrag zu bewerten ist. Da eine solche
Schätzung jedoch in der Praxis Schwierigkeiten bereitet, werden
grundsätzlich die am Bilanzstichtag gültigen Steuersätze zu Grun-
de gelegt, sofern nicht bereits Steuersatzänderungen beschlossen
und bekannt sind.29 Die GuV-orientierte Betrachtungsweise nach
HGB legt zudem die Bemessung der Steuerlatenzen mit dem aktu-
ellen Steuersatz nahe, da nur so eine (annähernde) Kongruenz zwi-
schen handelsrechtlichem Ergebnis vor Steuern und dem ausge-
wiesenen Steueraufwand erreicht werden kann. In Deutschland ist
die Bewertungsmethode für latente Steuern jedoch grundsätzlich
nicht festgelegt.

Nicht zuletzt auf Grund der im Bereich der HGB-Regelungen
zur Anwendung gelangenden GuV-orientierten Abgrenzungskon-
zeption verbietet sich eine Abzinsung der bilanzierten Steuerab-
grenzungsposten.

Besondere Schwierigkeiten bei der Ermittlung des zutreffenden
Steuersatzes ergeben sich aus dem Körperschaftsteuerrecht, sofern
die effektive Steuerbelastung vom Ausschüttungsverhalten und
von der Zusammensetzung des verwendbaren Eigenkapitals ab-
hängt.30 Deshalb ist in der Praxis vereinfachend die Anwendung
von Durchschnittssätzen nach HGB zulässig. Ungeklärt bleibt im
Gesetz auch die Frage, aus welcher Unternehmenssicht der Steu-
ersatz im Konzernabschluss zu ermitteln ist. In der Praxis wird hier
zunehmend auf einen Konzern-Durchschnittssatz abgestellt.

Im HGB finden sich keine verbindlichen Regelungen zur
Durchführung eines periodischen Werthaltigkeitstests von akti-
vierten Steuerlatenzen. Bei der Bewertung und regelmäßigen
Überprüfung des Steuerabgrenzungspostens ist allerdings das Vor-
sichtsprinzip zu beachten.

Bezüglich des Ausweises latenter Steuern in Bilanz und Ge-
winn- und Verlustrechnung gibt es im HGB keine expliziten Vor-
schriften.31 Der Bilanzausweis ergibt sich aus dem in § 274 HGB
genannten Charakter der Steuerlatenz. Passive latente Steuern sind
in der Bilanz regulär als eigene Position unter den Rückstellungen
oder zusammen mit den Steuerrückstellungen unter Angabe des
Betrags im Anhang oder eines Davon-Vermerks auszuweisen. So-
fern vom Wahlrecht der Aktivierung latenter Steuern Gebrauch ge-
macht wird,32 sind diese in der Bilanz als gesonderter Posten aus-
zuweisen und im Anhang zu erläutern.33 Der Ausweis im Konzern-
abschluss richtet sich nach den gleichen Grundsätzen, wobei gem.
§ 306 Satz 3 HGB die aus dem Einzelabschluss übernommenen la-
tenten Steuern mit solchen nach § 306 HGB zusammengefasst
werden dürfen. In der Erfolgsrechnung sind die Steuerlatenzen
entweder einzeln oder gemeinsam mit dem effektiven Ertragsteu-
eraufwand in der Position ‚Steuern vom Einkommen und vom Er-
trag‘ auszuweisen.34

3. Ansatz und Bewertung latenter Steuern nach
IFRS

3.1 Rechtsgrundlagen, Ansatz und Ermittlung

Die Regelungen des IAS 12 (revised 2000) bestimmen die Abgren-
zung latenter Steuern nach IFRS. Gemäß IAS 12.15 sind grund-
sätzlich für alle temporären Differenzen latente Steuern anzuset-
zen; dabei unterscheiden die IFRS nicht zwischen primären und
sekundären latenten Steuern, so dass die Regeln des IAS 12 grund-
sätzlich auf alle Arten latenter Steuern anzuwenden sind. Diese
umfassen hierbei – dem temporary Konzept folgend – alle unter-
schiedlichen Wertansätze zwischen handelsrechtlichem Konzern-
abschluss (reporting base) und der Steuerbilanz (tax base), die
keine permanenten Differenzen sind. Es besteht ein Ansatzgebot
sowohl für aktive als auch für passive latente Steuern, die mittels
Einzeldifferenzenbetrachtung zu ermitteln sind. Der Vergleich
zwischen reporting base und tax base ist hierbei positionsbezogen
vorzunehmen.

3.2 Bewertung und Ausweis

Die latenten Steuerabgrenzungsposten sind nach IFRS gem. der
liability method zu bewerten. Dazu bestimmt IAS 12.47 f. explizit,
dass der Bewertung der Steuerlatenzen dann die aktuellen Steuer-
sätze zu Grunde zu legen sind, wenn keine hinreichend sicheren
und zuverlässigen Informationen über den zukünftigen Steuersatz
vorliegen. Damit soll subjektiven Einflüssen bei der Bestimmung
des zukünftigen Steuersatzes möglichst entgegengewirkt werden.
Nach der ursprünglichen Bewertung zu berücksichtigende Steuer-
satzänderungen müssen erfolgswirksam erfasst werden. Eine Aus-
nahme hiervon bilden nach IAS 12.61 erfolgsneutral im Eigenka-
pital erfasste Unterschiede aus temporary differences.35 „In die-
sem Fall erfolgt die Anpassung [...] durch Erhöhung oder Vermin-
derung der Neubewertungsrücklage“36 erfolgsneutral im Eigenka-
pital. Nach IAS 12.48 ist ein neuer Steuersatz dann anzuwenden,
„wenn der Bundesrat einem Gesetz seine Zustimmung erteilt
hat“37 oder dieses höchstwahrscheinlich beschlossen wird. Hin-
sichtlich der Frage nach der Abzinsung aktivierter Steuererstat-
tungsansprüche respektive Steuerverbindlichkeiten existiert mit
IAS 12.53 ein ausdrückliches Abzinsungsverbot.

Die Realisation der aktivierten Steuererstattungsansprüche
muss nach IAS 12.24 zumindest probable (wahrscheinlich) sein.38

Es muss die Wahrscheinlichkeit gegeben sein, „dass die mit den
aktiven latenten Steuern verbundenen Vorteile realisiert, d. h. mit
steuerpflichtigen zukünftigen Gewinnen verrechnet werden kön-
nen“39. Das Kriterium der Wahrscheinlichkeit nach IFRS wird
dabei mit 75-80 Prozent beziffert.40 Die aktivierten Beträge sind
außerplanmäßig wertzuberichtigen, wenn die Werthaltigkeit der
aktivierten Steueransprüche infrage gestellt respektive deren Rea-
lisation nicht mehr als probable erachtet wird.

Der Ausweis latenter Steuern in der Bilanz hat nach IFRS
grundsätzlich als non-current asset oder non-current liability zu er-
folgen. Wenn dem Steuersubjekt ein einklagbares Recht zur Auf-
rechnung von Steuerforderungen und -verbindlichkeiten zusteht
und die als latent bilanzierten Ertragsteuern der Zuständigkeit der
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27 Vgl. Herzig/Dempfle, DB 2002, S. 1.
28 Vgl. ADS, a. a. O, § 274 Tz. 23.
29 Vgl. Eitzen/Helms, BB 2002, S. 824.
30 Vgl. ADS, a. a. O., § 274 Tz. 23. Durch den Übergang zum Halbeinkünfteverfah-

ren verliert dieses Problem an Bedeutung.
31 Vgl. Ernsting/Schröder, IStR 1997, S. 187 f.; Rogler, BFuP 2001, S. 419 f.
32 Vgl. ADS, a. a. O., § 274 Tz. 50.
33 Vgl. § 274 Abs. 2 Satz 2 HGB.
34 Vgl. Förschle; in: Beck Bil.-Komm., 5. Aufl., § 275 Tz. 244 ff.
35 Vgl. Heurung/Kurtz, BB 2000, S. 1777 f.
36 Klein, DStR 2001, S. 1453.
37 Klein, DStR 2001, S. 1453.
38 Vgl. Fischer, BBK 2002, S. 888; Coenenberg/Hille, DB 1997, S. 541 f.
39 Müller, a. a. O., S. 189.
40 Vgl. Loitzl/Rössel, DB 2002, S. 648.



gleichen Steuerbehörde unterliegen, kann gem. IAS 12.74 ein sal-
dierter Ausweis der Beträge vorgenommen werden. Ergänzt wer-
den die von den IFRS geforderten Angaben durch eine Überlei-
tungsrechnung vom erwarteten zum tatsächlich ausgewiesenen –
aus effektiven und latenten Steuern bestehenden – Steueraufwand.
Unter Beachtung der in IAS 12 kodifizierten Vorschriften hat
somit ein getrennter Ausweis von effektiven und latenten Steuern
sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung
– zumindest jedoch im Anhang – zu erfolgen.

4. Ansatz und Bewertung latenter Steuern
nach US-GAAP

4.1 Rechtsgrundlagen, Ansatz und Ermittlung

Die Abgrenzung latenter Steuern nach US-GAAP regelt SFAS
109, der nicht zwischen primären und sekundären Steuern unter-
scheidet. Nach SFAS 109.8 sind grundsätzlich für alle temporären
Differenzen latente Steuern anzusetzen. Somit werden auch hier
alle nicht permanenten unterschiedlichen Wertansätze zwischen
dem Konzernabschluss und der Steuerbilanz erfasst. Ebenso wie
nach den IFRS besteht nach US-GAAP für aktive und passive la-
tente Steuern ein Ansatzgebot.

4.2 Bewertung und Ausweis

SFAS 109 folgt dem temporary Konzept, so dass damit ebenfalls
die liability method zur Anwendung kommt; folglich sind die Vor-
schriften der US-GAAP bezüglich der Bewertung latenter Steuern
weitgehend identisch mit denen der IFRS. Gleich den Regelungen
der IFRS werden auch nach SFAS 109 latente Steuern in der Ge-
winn- und Verlustrechnung dann erfolgswirksam erfasst, wenn der
ihrer Abgrenzung zu Grunde liegende Sachverhalt erfolgswirksam
behandelt wurde. Anderenfalls sind die latenten Steuern erfolgs-
neutral zu erfassen. Steuersatzänderungen im Zusammenhang mit
der Berechnung latenter Steuern sind nach US-GAAP ab dem
Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Änderung verabschiedet
(enacted) wurde. Hierbei gilt ein Gesetz in den USA dann als ver-
abschiedet, „wenn es vom Präsidenten unterzeichnet wurde“41.

Auf eine Besonderheit der US-amerikanischen Vorschriften wird
jedoch an dieser Stelle hingewiesen. Mit Blick auf die Realisation
des Steuervorteils gilt nämlich ein Wahrscheinlichkeitskriterium
von 50 Prozent (more likely than not).42 Nach SFAS 109.17 hat eine
Korrektur der aktiven Steuerlatenz mit einem entsprechenden Si-
cherheitsabschlag (valuation allowance), der zwischen 0 Prozent
und 100 Prozent liegen kann, zu erfolgen, sofern die zu erwartende
Steuerentlastung in Zukunft nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von
größer als 50 Prozent in voller Höhe eintritt. Die Korrektur der akti-
vierten Steuerlatenzen ist jedoch stets vor einer eventuellen Saldie-
rung mit den passiven latenten Steuern vorzunehmen. Die sich auf
Grund von angepassten Wahrscheinlichkeitsschätzungen ergeben-
den Wertabweichungen sind ergebniswirksam zu berücksichtigen.
Unterschiede zur Bilanzierung nach IFRS können sich dadurch er-
geben, dass mit dem Begriff probable aus IAS 12 eine engere Ab-
grenzung der zukünftig auftretenden Steuervorteile vorgenommen
wird als mit dem US-GAAP-Kriterium more likely than not.

Die entsprechenden US-GAAP-Vorschriften erlauben bei Er-
füllung bestimmter Voraussetzungen einen saldierten Ausweis la-
tenter Steuern. Anders als nach den IFRS-Normen sind die Steuer-
latenzen in der Bilanz als kurzfristig (current) und langfristig (non-
current) auszuweisen, wobei sich die Fristigkeit an der des den
zeitlichen Unterschied auslösenden Bilanzpostens orientiert. Ge-
nerell werden aktive latente Steuern als deferred tax assets ausge-
wiesen, passive latente Steuern als deferred tax liabilities. Zusätz-
lich schreibt SFAS 109.47 eine Überleitungsrechnung vom erwar-
teten zum tatsächlich ausgewiesenen Steueraufwand vor. Die la-
tenten Steuerpositionen sind nach US-GAAP gesondert von den
effektiven Steuerzahlungen zu publizieren.

5. Ansatz und Bewertung latenter Steuern
nach DRS 10

5.1 Rechtsgrundlagen, Ansatz und Ermittlung

Der zuerst als E-DRS 12 vorgelegte Deutsche Rechnungslegungs-
standard zur Behandlung latenter Steuern im Konzernabschluss
wurde – in vom Entwurf abgewandelter Form – als DRS 10 am 
13. 3. 2002 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.43 Da der Standard
zu den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Konzernrechnungsle-
gung zu zählen ist,44 werden die Unternehmen, die ihre Konzernab-
schlüsse auch in Zukunft nach HGB erstellen, die Vorschriften des
DRS 10 berücksichtigen müssen; zudem scheint eine Ausstrahlung
der Regelungen auf den Einzelabschluss vorgezeichnet.45 DRS 10
enthält Konkretisierungen und auch von der bisher h. M. in Bezug auf
die HGB-Vorschriften abweichende Neuregelungen. Der Standard ist
erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 12. 2002
beginnen. Gemäß den Regelungen im DRS 10 sind zukünftig latente
Steuern – in Übereinstimmung mit den bereits dargestellten interna-
tionalen Normen – mittels Einzeldifferenzenbetrachtung auf alle tem-
porären Unterschiede abzugrenzen, sofern diese erfolgswirksam ent-
standen sind. Der Standard regelt explizit, dass auch auf quasi-perma-
nente Differenzen latente Steuern abzugrenzen sind. Somit folgen die
Regelungen des DRS 10 der bilanzorientierten Sichtweise.46

Zukünftig werden sich HGB-Bilanzierer u. a. auch mit Fragen
der Abgrenzung von Steuerlatenzen auf Verlustvorträge auseinan-
der zu setzen haben, denn der Standard fordert eine Aktivierung la-
tenter Steuern auf Verlustvorträge,47 sofern der mit diesen verbun-
dene Steuervorteil hinreichend wahrscheinlich ist.48 Latente Steu-
ern sind ebenso auf zeitliche Differenzen anzusetzen, die im Rah-
men der Kapitalkonsolidierung entstehen. Einen Ansatz latenter
Steuern auf einen positiven oder negativen Goodwill aus der Kapi-
talkonsolidierung verbietet der Standard indes explizit.

Wie bereits in § 306 HGB fixiert, besteht auch nach DRS 10 ein
Ansatzgebot für aktive und passive latente Steuern.

5.2 Bewertung und Ausweis

Die Bewertung bilanzierter Steuerlatenzen hat gem. DRS 10.20
nach der liability method zu erfolgen. Die Verwendung eines kon-
zerneinheitlichen (Durchschnitts-)Steuersatzes ist untersagt, die
Berücksichtigung von Gesetzesänderungen – und somit eine Ad-
justierung von in der Vergangenheit angesetzten Steuerlatenzen –
hat nach DRS 10.25 zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, „sobald die
maßgebliche Körperschaft die Änderung verabschiedet hat“. Auch
hier bringt der Standard eine Konkretisierung mit Blick auf die
nicht explizit geregelte Bewertung von Steuerlatenzen nach den
HGB-Vorschriften. Eine Abzinsung latenter Steueransprüche
schließt er explizit aus, eine Werthaltigkeitsprüfung aktivierter la-
tenter Steuern zum Abschlussstichtag hat zwingend zu erfolgen.49

Neben dem Ausweis latenter Steuern in der Bilanz50 sind die in der
Gewinn- und Verlustrechnung verbuchten Beträge dort oder im
Anhang gesondert anzugeben und entsprechend ihrer Verursa-
chung zu unterscheiden. Neben detaillierten und umfangreichen
Anhangangaben51 fordert DRS 10.42 explizit eine Überleitungs-
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41 Eitzen/Helms, BB 2002, S. 824.
42 Vgl. Gröner/Marten/Schmid, WPg 1997, S. 484. 
43 Vgl. Gräbsch, StuB 2002, S. 743 ff.
44 Vgl. Küting/Dürr/Zwirner, BC 2002, S. 198.
45 Vgl. Eitzen/Helms, BB 2002, S. 823; vgl. Berger/Fischer, a. a. O., § 274 Tz. 19.
46 Vgl. hinsichtlich des Ansatzes hier DRS 10.4 ff.
47 Vgl. DRS 10.11; kritisch dazu IDW-Stellungnahme: E-DRS 12 „Latente Steuern

im Konzernabschluss“, WPg 2001, S. 1087.
48 Dies ist auch nach den internationalen Vorschriften Pflicht, nach in der Vergan-

genheit h. M. war ein Ansatz handelsrechtlich jedoch nicht zulässig (so auch
noch Hoyos/Fischer; in: Beck Bil.-Komm., 4. Aufl., § 274 Tz. 66, 89, § 306 
Tz. 54, 68; ADS, a. a. O., § 306 Tz. 41 ff.; a. A. mittlerweise Berger/Fischer; 
a. a. O., § 274 Tz. 18 f.

49 Vgl. DRS 10.27 ff.
50 Vgl. DRS 10.36 f.
51 Vgl. DRS 10.39; Gräbsch, StuB 2002, S. 749.
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HGB US-GAAP IFRS DRS

Primäre richtiger Erfolgsausweis bzw. richtiger Ausweis der Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz
Zielsetzung Ausweis eines periodenge- 

rechten Steueraufwands stehen  
im Vordergrund

Rechtsgrundlagen § 274 HGB, § 306 HGB SFAS 109 IAS 12 (revised 2000) DRS 10

Arten latenter Steuern Unterscheidung zwischen Keine Unterscheidung zwischen primären und sekundären latenten
primären und sekundären Steuern; die Vorschriften sind auf alle Arten latenter Steuern
latenten Steuern; entsprechende anzuwenden (die Regelungen des DRS 10 gelten primär aber nur für
Anwendung der vorgenannten den Konzernabschluss; ggf. Ausstrahlungswirkung auf die einzel-
Vorschriften gesellschaftliche Rechnungslegung)

Ansatz • Aktivierungswahlrecht im Ansatzgebot für aktive und passive latente Steuern
Einzelabschluss

• Aktivierungsgebot im Konzern-
abschluss

• grundsätzliche Passivierungs-
gebot

Ermittlung zu betrachtende i. d. R. nur zeitliche Differenzen temporäre Differenzen, d. h. zeitliche und quasi-permanente 
Differenzen (timing differences) Differenzen (temporary differences)

Abgrenzungs- GuV-orientiert bilanzorientiert
konzept

Einzel- vs. Ge- Gesamtdifferenzenbetrachtung Einzeldifferenzenbetrachtung gefordert
samtdifferenzen zulässig

Bewertung Methode deferred method und liability liability method
method möglich, da keine ein-
deutige Regelung

Steuersatz vereinfacht mit Konzerndurch- Durchschnittssteuersätze grundsätzlich unzulässig
schnittssteuersatz

Abzinsung verboten (vgl. § 253 Abs. 1 explizit verboten
Satz 1 HGB, § 252 Abs. 1 HGB)

Werthaltigkeits- keine explizite Regelung, Werthaltigkeitsprü- Werthaltigkeits- Werthaltigkeitsprüfung
prüfung aktivierter Vorsichtsprinzip ist jedoch zu fung gefordert („more prüfung gefordert („hinreichend
Steueransprüche beachten likely than not“) („probable“) wahrscheinlich“)

Differenzen Einzel- oder Gesamtdifferenz Einzeldifferenzen werden bewertet
wird bewertet

nicht bilanzierte keine gesetzliche Regelung periodische Überprüfung ist geboten, bei bei erstmaligem Erfüllen
latente Steuer- erstmaligem Erfüllen der Ansatzvoraus- der Ansatzvorausset-
ansprüche setzungen sind Steuerlatenzen zungen sind Steuer-

zu bilanzieren latenzen ggf. nachzu-
aktivieren

Berücksichtigung auf Grund der GuV-orientierten geänderte Steuer- Anwendung geän- Gesetzesänderungen –
von Steuersatz- Betrachtungsweise werden sätze sind ab dem derter Steuersätze, und somit eine
änderungen grundsätzlich die am Bilanz- Zeitpunkt zu be- wenn der Bundes- Adjustierung in der

stichtag gültigen Steuersätze rücksichtigen, zu rat einem Gesetz Vergangenheit angesetz-
zu Grunde gelegt, sofern dem die Änderung seine Zustimmung ter Steuerlatenzen – hat
nicht bereits Steuersatzän- verabschiedet erteilt hat oder zu erfolgen, sobald die
derungen beschlossen (enacted) wurde dieses höchstwahr- maßgebliche Körper-
und bekannt sind scheinlich beschlos- schaft die Änderung ver-

sen wird abschiedet hat

Ausweis Bilanz • keine expliziten Vorschriften: • Unterscheidung • Ausweis grundsätz- • gesonderter Ausweis
infrage kommen für aktive latente zwischen kurzfris- lich als non-current- aktiver latenter Steu-
Steuern der Rechnungsabgren- tigen (current) und asset oder non- ern als Vermögenswert, 
zungsposten bzw. Ausweis als langfristigen (non- current liability Ausweis passiver
Bilanzierungshilfe, für passive current) Steuer- • Saldierungsmöglich- latenter Steuern als
latente Steuern die Steuerrück- latenzen keit unter bestimm- gesonderte Rück-
stellungen • Saldierungsmöglich- ten Voraussetz- stellung

• Saldierungsmöglichkeit unter keit unter bestimm- ungen • Saldierungsmöglich-
bestimmten Voraussetzungen ten Voraussetzungen keit unter bestimmten

Voraussetzungen

Erfolgsrechnung als Teil der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Abgrenzung von den effektiven Steuern direkt in der 
Gewinn- und Verlustrechnung oder wahlweise im Anhang)

Verlust- Ansatz/Bewertung nach bisher h. M. kein Ansatz Ansatz verpflichtend Ansatz verpflichtend, Ansatz verpflichtend, 
vorträge aktiver Steuer- (keine timing differences) unter Werthaltigkeits- soweit zukünftige wenn der Eintritt des 

latenzen prüfung (ggf. Sicher- Verrechnungsmög- Steuervorteils mit hinrei-



rechnung vom erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand
oder Steuersatz. Die Auflösung der bilanzierten Beträge orientiert
sich an der der Steuerabgrenzung zu Grunde liegenden Tatsache
und der Erfolgswirksamkeit ihrer Bildung. Demnach sind nach
DRS 10.29 Ansatz und Auflösung latenter Steuern erfolgswirksam
zu behandeln, „soweit der ihnen zugrunde liegende Sachverhalt in
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst worden ist“. Wurde der
Sachverhalt direkt im Eigenkapital berücksichtigt, so sind Ansatz
und Auflösung der latenten Steuerbeträge gem. DRS 10.30 ebenso
erfolgsneutral zu verrechnen.

6. Vergleichende Gegenüberstellung (Synopse)

Die vorstehenden Ausführungen haben verdeutlicht, dass sich mit
Blick auf die Abgrenzung latenter Steuern eine Vielzahl von Pro-
blemen ergeben kann, die es – sowohl von theoretischer als auch
von praktischer Seite aus – zu lösen gilt. Trotz der Unterschiede in
den geltenden Vorschriften kann in den Regeln des DRS 10 eine
Annäherung der vier betrachteten Regelungskreise hinsichtlich la-
tenter Steuern gesehen werden.
Abbildung 3 stellt die gewonnenen Erkenntnisse zur theoretischen
Behandlung latenter Steuern im Konzernabschluss einander ge-
genüber. Neben den zuvor ausführlich behandelten Unterschieden
hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung latenter Steuern nach
HGB, IFRS, US-GAAP und DRS werden weitere ausgewählte
Unterscheidungsmerkmale angegeben.

7. Fazit

Der Abgrenzung latenter Steuern im Jahresabschluss liegt in allen
betrachteten Regelungskreisen das Ziel zu Grunde, einen besseren
Einblick in die Steuerbelastung des Unternehmens zu ermögli-
chen. Hierbei bedarf es eines umfassenden internen Controllings
und einer zuverlässigen steuerlichen Prognoserechnung. So sind

zum Zeitpunkt der unterschiedlichen Behandlung einzelner Sach-
verhalte in Steuer- und Handelsbilanz die jeweiligen Auswirkun-
gen heute sowie in der Zukunft zu bewerten und bei Vorliegen der
entsprechenden Ansatzvoraussetzungen bilanziell abzubilden.
Auch wenn die Normen zur Abgrenzung latenter Steuern vielfach
schwerfällig und wenig praxisfreundlich erscheinen, zeigt eine
Gegenüberstellung, dass sich die einzelnen Regelungen einander
annähern und somit eine einheitliche und vergleichende Behand-
lung dieses Themenkomplexes in den Jahresabschlüssen zu ver-
zeichnen ist.

Neben der theoretischen Diskussion der einzelnen Regelungen
wird der Thematik latenter Steuern auch in der Bilanzierungspra-
xis zunehmend Beachtung geschenkt. So zeigt ein Blick in die Jah-
resabschlüsse einzelner Konzerne, dass die aktiven latenten Steu-
ern in manchen Fällen sogar das bilanzielle Eigenkapital überstei-
gen. Auch ein Blick in die Erfolgsrechnungen unterstützt diese Er-
kenntnis. So ist das ausgewiesene Jahresergebnis nicht selten auf
eine ertragswirksame Verbuchung latenter Steuern zurückzufüh-
ren.

Die Vorschriften in den einzelnen Regelungskreisen und die zu-
nehmende Internationalisierung der Rechnungslegung52 werden in
Zukunft die Thematik latenter Steuern in den Jahresabschlüssen
aufwerten. Bereits heute geben 90 Prozent der Unternehmen bei
der Umstellung ihrer Rechnungslegung auf internationale Normen
an, dass ein wesentlicher Unterschied in der Behandlung latenter
Steuern zu sehen ist.53 Schließlich dürften auch weitere steuerliche
Neuregelungen und immer größer werdende Unterschiede zwi-
schen der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Rechnungsle-
gung zur vermehrten Berücksichtigung latenter Steuern im Jahres-
abschluss führen.

52 Vgl. Küting/Zwirner, StuB 2002, S. 785 ff.
53 Vgl. Dürr/Zwirner, BuW 2002, S. 487.
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heitsabschlag/valua- lichkeiten ge- chender Wahrschein-
tion allowance) geben sind lichkeit gesichert ist

Ausgewählte Kapitalkonsoli- Grundsätzlich keine Berück- Ansatz latenter Steuern (nicht auf den Goodwill)
Besonderhei- dierung sichtigung latenter Steuern
ten der Kon- auf stille Reserven und stille
zernrech- Lasten, da die Aufdeckung
nungslegung erfolgsneutral, die Auflösung 

indes erfolgswirksam erfolgt

Schuldenkonsoli- • Ansatz latenter Steuern • Ansatz latenter • Ansatz latenter • Ansatz latenter Steuern
dierung und (Ausnahme: Zwischenergeb- Steuern Steuern • regelmäßig bewertet
Zwischenergebnis- nisse im nicht abnutzbaren • regelmäßig be- • regelmäßig bewertet mit dem Steuersatz
eliminierung Anlagevermögen) wertet mit dem mit dem Steuersatz des liefernden

• Bewertung erfolgt i. d. R. Steuersatz des des empfangenden Unternehmens
mit konzerneinheitlichem liefernden Unternehmens
Steuersatz Unternehmens

Gewinnausschüt- kein Ansatz latenter Steuern
tungen von Toch-
terunternehmen

Währungsumrech- keine Abgrenzung latente Steuern werden abgegrenzt
nung Tochter- latenter Steuern
unternehmen

Angabe- Überleitungs- Überleitung von erwartetem Überleitung von erwartetem zu tatsäch- Überleitungsrechnung
pflichten rechnung zu tatsächlichem Steueraufwand lichem Steueraufwand ist verpflichtend vom erwarteten zum

ist nicht vorgesehen tatsächlichen Steuer-
aufwand oder 
Steuersatz

Anhang geringe (Alternativ-)Angaben detaillierte Angaben sehr detaillierte 
Angaben

Abbildung 3: Synopse – Latente Steuern nach HGB, IFRS, US-GAAP und DRS


